Dr. Elisabeth Selbert (1896 – 1986)

„Männer und Frauen sind gleichberechtigt". Es ist der Hartnäckigkeit von Elisabeth Selbert zu verdanken, dass dieser Satz in unserem Grundgesetz steht.

Elisabeth Selbert kommt 1896 als zweite von vier Töchtern der Familie Georg und Eva Elisabeth Rhode zur Welt. Der Vater arbeitet nach einem Militärunfall als Gefangenenaufse​her in der Kasseler Jugendstrafanstalt, die Mutter kümmert sich um die Familie. 

Für den Besuch der Mädchenrealschule erhält Elisabeth ein Stipendium aufgrund guter Leistungen. Wie alle Mädchen muss sie die Schule jedoch ohne Zeugnis und ohne Mittlere Reife verlassen. Sie empfindet dies als Diskriminierung der Mädchen gegenüber den Jun​gen, die zu dieser Zeit selbstverständlich ein Reifezeugnis erhielten. Da sie aus finanziellen Gründen die höhere Mädchenschule nicht besuchen und so ihren Wunsch, Lehrerin zu wer​den, nicht verwirklichen kann, besucht sie die Gewerbe- und Handelsschule des Frauenbil​dungsvereins Kassel. Mit 17 Jahren ist Elisabeth gezwungen, eine Berufswahl zu treffen. Mit Beginn des Ersten Weltkriegs verliert sie ihre Stellung. Erst 1916 findet sie im Telegraphen​dienst der Post eine Anstellung.
1918 lernt sie Adam Selbert, ihren späteren Ehemann, kennen. Er ist Mitglied der SPD und bereits mit zwanzig Jahren Abgeordneter im Kommunal- und Provinziallandtag für Hessen-Nassau. Elisabeth tritt 1919 ebenfalls in die SPD ein und wird Mitglied eines Gemeindepar​laments. Nach der Heirat 1920 bekommen Elisabeth und Adam Selbert zwei Söhne.

Elisabeth bleibt auch als Mutter politisch aktiv und wird zu den Frauenkonferenzen delegiert. Sie setzt sich für eine aktive politisch-parlamentarische Teilhabe von Frauen ein und enga​giert sich bei Wahlveranstaltungen.
Ihr Mann ermutigt sie, das Abitur nachzuholen, das sie 1926 ablegt. Im selben Jahr ent​schließt sich Elisabeth zum Jurastudium. Sie ist dreißig Jahre alt, als sie in Marburg immatri​kuliert. Da sie dort keinen Doktorvater findet, wechselt sie nach dem dritten Semester nach Göttingen und besteht nach sechs Semestern das erste Staatsexamen. Bereits ein Jahr später hat sie ihre Promotion abgeschlossen. Das Thema ihrer Dissertation lautet: "Ehezerrüttung als Scheidungsgrund". Sie absolviert das Referendariat und macht 1934 das zweite juristische Staatsexamen.
Kurz bevor das NS-Regime Frauen vom Beruf in der Justiz ausschließt, erhält sie im De​zember 1934 die amtliche Zulassung als Rechtsanwältin. In den folgenden Jahren muss sie mit ihrer Tätigkeit als Anwältin die Familie unterhalten, nachdem Adam Selbert als Schutz​häftling ins Konzentrationslager gebracht worden ist und nach seiner Entlassung keine Arbeit mehr aufnehmen darf. Elisabeth Selbert arbeitet mit einer Gruppe von Rechtsanwälten zu​sammen, die mit juristischen Mitteln versuchen, Menschen vor Verfolgung zu schützen.

1948 wird Elisabeth Selbert als eine von vier Frauen in den Parlamentarischen Rat berufen. Mit Vehemenz und Hartnäckigkeit setzt sie durch, dass Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz lau​tet: "Männer und Frauen sind gleichberechtigt." In der ersten Lesung wird diese Formulierung abgelehnt. Daraufhin wendet sich Elisabeth Selbert an die Presse sowie an die Öffentlich​keit, insbesondere an unterschiedlichste Frauenverbände und Gewerkschaftsfrauen, die sie durch ihre Parteiarbeit kennen gelernt hatte. Augrund ihrer Appelle, sich mit ihr für den Gleichberechtigungs-Artikel einzusetzen, gehen waschkörbeweise Protestschreiben bei den Parlamentariern aller Parteien ein. Um die Bedenken der weiblichen und männlichen Kolle​gen auszuräumen, dass durch den Gleichberechtigungsartikel dem gesamten Familienrecht der Boden entzogen würde und ein Rechtschaos die Folge wäre, erarbeitet Elisabeth Selbert zusammen mit Waltraut von Brünneck die Übergangsregelung, wonach alle dem Gleich​heitsprinzip entgegenstehenden Gesetze bis März 1953 angepasst sein mussten. Am 18. Januar 1949 wird Artikel 3 Absatz 2 im "Selbertschen" Wortlaut ohne Gegenstimmen ange​nommen. Elisabeth hatte mit ihrer Aktion den Sinneswandel herbeigeführt. 

Nachdem Elisabeth Selbert nur knapp nicht in den ersten Bundestag gewählt wurde, wurde sie Abgeordnete im Hessischen Parlament, dem sie drei Legislaturperioden lang angehörte. Dort setzte sie sich für ein Recht auf Kriegsdienstverweigerung und die Humanisierung des Strafvollzugs ein. 

1956 wird ihr das Große Bundesverdienstkreuz verliehen.

Fast neunzigjährig stirbt Elisabeth Selbert am 9. Juni 1986 in Kassel.
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